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 Veröffentlicht am 29.08.1990

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2

Rechtssatz

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Interessen Arbeitsuchender Bedacht zu nehmen, für die die vom

Gekündigten als bloße Nebentätigkeit ausgeübte Beschäftigung eine Existenzgrundlage bilden könnte.
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